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Anmeldung und Betreuungsvertrag 

 
für Ortenberger Grundschulkinder 

 (bitte im Schulsekretariat abgeben)  
 

Name, Vorname des Kindes: 
 
 

Geburtsdatum: 
 
 

Erziehungsberechtigte(r): 
 
 

Anschrift: 
 

 
 

℡ privat: 
 
 

℡ geschäftlich: 
 
 

℡ Notfall: 
 
 

Notfalladresse: 
 

 
 

Hausarzt (Name, Telefon-Nr.): 
 

 
 

Krankheiten/Allergien/Medikamente: 
 
 
 

 

 
 

1. Anmeldung 
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die Grundschulkinderbetreuung an.  
 
1.1   Erste Stunde    (07:30 Uhr – 08:45 Uhr nicht an schulfreien Tagen) 
Mein Kind nimmt regelmäßig an der Betreuung während der ersten Schulstunde zu  
folgenden Wochentagen teil      (bitte ankreuzen): 
 

  Montag            Dienstag            Mittwoch           Donnerstag           Freitag 
 

1.2   Sechste Stunde  (12:25 – 13:10 Uhr nicht an schulfreien Tagen) 
Mein Kind nimmt regelmäßig an der Betreuung während der sechsten Schulstunde zu 
folgenden Wochentagen teil   (bitte ankreuzen): 
 

  Montag            Dienstag            Mittwoch           Donnerstag           Freitag 
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1.3   Nachmittags (13:10 Uhr – 16:10 Uhr   nicht an schulfreien Tagen) 

    Mein Kind nimmt regelmäßig an der Betreuung zu folgenden Wochentagen teil  
    (bitte ankreuzen): 

 
  Montag            Dienstag            Mittwoch           Donnerstag           Freitag 

 
 

2. Elternentgelt 
Das Monatsentgelt wird jeweils zum Monatsersten abgebucht bzw. auf das SoNO-
Konto 13 13 13 09 Volksbank Offenburg (BLZ 664 900 00) im Voraus überwiesen. Für 
den Monat September ist das Entgelt gemeinsam mit dem für den Monat Oktober fällig. 
Für „unvollständige“ Schulwochen ist der vollständige Wochenpreis zu entrichten. Voll-
ständige Ferienwochen brauchen nicht bezahlt werden. 
Für die Berechnung des Gebührensatzes ist die Anzahl der Kinder in der Betreuung 
und nicht die Anzahl der Kinder in der Familie maßgebend.  
 

 
2.1 Erste und sechste Stunde 
 
 1 Tag / Woche 2 Tage / Woche mehr als  

   2 Tage/Woche 
1. Kind 12 €   /  Monat 20 €   / Monat  35 € / Monat 
jedes weitere 
Kind 

9,60 € / Monat      16 €  / Monat 28 € / Monat 

 
2.1 Nachmittagsbetreuung 

 
 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 
1. Kind € 5,00 

 
€ 7,50 € 10,00 € 12,50 € 15,00 

jedes weitere 
Kind 

€ 2,50 € 3,50 € 5,00 €7,50 € 10,00 

 
 

3. Betreuungszeiten 
Die Betreuungszeiten laufen gleich mit den Schulzeiten und erstrecken sich auf 5 Wo-
chentage: Montag bis Freitag, jeweils von 07:30 Uhr– 08.45 Uhr  von 12:25 Uhr – 13:10 
Uhr  und von 13:10 Uhr – 16:10 Uhr.  

 
4. Anmeldung/Änderung der Betreuungszeiten / Kündigung 
Anmeldungen gelten grundsätzlich für einen Monat im voraus und verlängern sich 
stillschweigend, wenn der Betreuungsperson nicht rechtzeitig eine Änderungsmel-
dung mitgeteilt wird. Eine Änderungsmeldung oder Kündigung kann bis zum 7. 
Tag vor dem nächsten Monat mitgeteilt werden.  



 
Soziales Netzwerk Ortenberg e. V. 

 

Seite 3 von 5 
 

Version Juli 2010 

 
 
5. Mittagessen / Getränke 
Von Montag bis Donnerstag wird ein warmes Mittagessen angeboten. Die Anmeldung 
zum Mittagessen muss über das Online-Bestellsystem  http://mittagessen.sono-
ortenberg.de/ erfolgen. Die Essenkosten werden über das Schulsekretariat  eingezogen 
bzw. überwiesen. Für den Freitag sorgen die Eltern für ein ausreichendes Lunchpaket 
zum Mittagessen. Ebenso sorgen die Eltern dafür, dass die Kinder genügend Getränke 
für den Nachmittag mitbringen. 
 
 
6. Verantwortungsbereich, Aufsichtspflicht 
Der Verantwortungsbereich und die Aufsichtspflicht der Betreuungskräfte beginnt mit 
der Übernahme der Kinder im Betreuungsraum und endet mit Ablauf der Betreuungs-
zeiten bei der Übergabe der Kinder durch die Betreuungskräfte an die Erziehungsbe-
rechtigten. 
 
Sofern die Erziehungsberechtigen ihr schriftliches Einverständnis erteilt haben, dass 
das Kind die Betreuung allein verlassen darf, enden Verantwortungsbereich und Auf-
sichtspflicht mit dem Verlassen des Betreuungsraumes. Eine vorzeitige Beendigung der 
Betreuung entgegen den vereinbarten Betreuungszeiten ist nur mit schriftlicher Erklä-
rung der Erziehungsberechtigten möglich. 
 
Auf dem Weg zum Ort der Betreuung sowie auf dem Heimweg obliegt die Aufsichts-
pflicht allein den Erziehungsberechtigten. 
Soll ein Kind den Hin- oder Rückweg in Begleitung Dritter oder ohne Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten antreten, ist hierfür den Betreuungskräften eine schriftliche Er-
klärung abzugeben. 
 
Sollte ein Kind aufgrund eigener Veranlassung den Betreuungsort verlassen, endet  
ebenfalls die Aufsichtspflicht. 
 
Wenn ein Kind die Betreuung nicht besuchen kann, ist das Betreuungspersonal recht-
zeitig zu benachrichtigen: Während der Betreuungszeit Tel. in er Schule: 0781-43998 
oder privat Frau M. Th. Berg Tel. 0781 - 9480432. 
 
7. Unfälle auf dem Heimweg 
Unfälle auf dem Rückweg vom Betreuungsort sind der Schule unverzüglich zu melden. 
 
8. Rücksprache mit den Betreuungskräften 
Telefonate bzw. Rücksprachen vor Ort mit den Betreuungskräften sollen nur im Notfall 
während den Betreuungszeiten geführt werden. Bei Gesprächsbedarf ist dafür ein Ter-
min  außerhalb der Betreuungszeiten zu vereinbaren. 
 

 
9. Mitgebrachte Gegenstände, Bekleidung, Spielzeug u. a. 
Bücher, Spielzeug o. ä. können von den Kindern zur Betreuung mitgebracht werden. Es 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass SoNO für diese Gegenstände keine Haf-
tung übernimmt. Auch für den Verlust, die Beschädigung und die Verwechslung der 
Garderobe und anderer persönlicher Gegenstände wird keine Haftung übernommen. 
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10. Ausschluss bei Fehlverhalten 
Bei wiederholtem Fehlverhalten gegenüber anderen Kindern oder Betreuungskräften 
kann durch mündliche Anordnung der Betreuungskraft ein Ausschluss aus der Betreu-
ung erfolgen. Eltern werden in diesem Fall von der Betreuungskraft verständigt und ha-
ben dafür Sorge zu tragen, dass das Kind umgehend abgeholt wird. 
 
Bei grobem Fehlverhalten behält sich SoNO vor, den Betreuungsvertrag mit sofortiger 
Wirkung aufzulösen.  
 
 
11. Änderungen von Anmeldedaten 
Änderungen zu Anschrift, Telefon-Nr., Hausarzt u. a. sind den Betreuungskräften um-
gehend mitzuteilen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einverständniserklärung 
 
 
 

Abbuchungsermächtigung 
 

Hiermit ermächtige ich SoNO von meinem Konto: 
 
Bank: ………………………………………………………………….. 
 
BLZ: ………………………………………………………………….. 
 
Konto-Nr.: ………………………………………………………………….. 
 
Unterschrift  ………………………………………………………………….. 
 
Die monatlichen Gebühren für die Teilnahme an der flexiblen Grundschulkinderbetreuung 
jeweils im Voraus zum Monatsersten abzubuchen. Diese Abbuchungsermächtigung gilt 
bis auf Widerruf. 
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Mitteilung der / des Erziehungsberechigten 
 
 
Mein Kind …………………………………………..…. 

Vorname                                   Nachname 
 

  darf um ……………… allein nach Hause gehen. 
    (Uhrzeit) 
 
 

  darf auch von …………………………………………………. abgeholt werden. 
                 Vorname                          Nachname 

 
 
 
 
 

Raum für persönliche Mitteilungen: 
 
 
 
 
 
 
 
Ortenberg, den ……………………………………………………………………… 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
 
 

Bitte ausgefüllt und unterschrieben zurückgeben an das Schulsekretariat 
 
 

Bei Rückfragen können Sie sich auch an das Schulsekretariat oder  
die SoNO-Hotline Tel: 0781 / 94869438 bzw. info@sono-ortenberg.de wenden.  

 
 


